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Pflegeinitiative Brandenburg

AOK setzt Maßstäbe in der Pflege
Im Land Brandenburg lebten laut Landesregierung im Dezember 2005 74.600 Pflegebedürftige im Sinne 
des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI). Tendenz steigend. Die demographische Entwicklung lässt sich 
nicht mehr aufhalten. Um so wichtiger ist es, frühzeitig Engagement für die Betroffenen und Beschäftigten 
in diesem Bereich zu zeigen.

Unter dem Motto „Später 
beginnt jetzt“ wurde von Dag-
mar Ziegler, Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Fami-
lie des Landes Brandenburg, die 
Pflegeinitiative Land Brandenburg 
auf den Weg gebracht. Rund 80 
Angebote verschiedener Dienst-
leister sind unter dem Dach der 
Initiative  derzeit vereinigt. Die 
AOK Brandenburg als größte Pfle-
gekasse in Brandenburg ist mit 
drei Angeboten dabei: „Sicher 
bewegen im Pflegeheim“ – ein 
Präventionsangebot für Pflege-
heimbewohner und für Mitar-
beiter der Einrichtung. „Sicher zu 
Hause bewegen“ – ein Angebot 
zur Vermeidung von Stürzen und 
deren Folgen in der häuslichen 
Umgebung.  Und mit dem „Pfle-
geheimnavigator“ auf den Inter-
netseiten der AOK Brandenburg 
lässt sich eine passende Pflegeein-
richtung finden. 

Die AOK unterstützt aber auch 
Pflegeeinrichtungen und deren 
Beschäftigte mit zielgerichteten 
Maßnahmen im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement (BGM). 
Da gerade Tätigkeiten im Pfle-

gedienst stark durch häufiges  
Heben und Tragen geprägt sind, 
sind hier rückenschonende Bewe-
gungen wichtig, um eigenen 
Erkrankungen und Langzeitschä-
den vorzubeugen. Das Pflegeun-
ternehmen domino-world™ hat 
dies erkannt und führte mit der 
Medizinischen Trainingstherapeu-
tin Bettina Schubert von der AOK 
in einer der elf Pflegeeinrich-

tungen eine Video-Bewegungs-
analyse am Arbeitsplatz durch. 
Nach Auswertung der Transferauf-
zeichnungen wurden gemeinsam 
mit domino-world™ geeignete 
praxisrelevante Maßnahmen ent-
wickelt. Eine der wesentlichsten 
Maßnahmen ist eine weiterfüh-
rende Multiplikatorenschulung.

 www.aok-brandenburg.de

Der Bundesrat verabschiedete 
am 6. Juli 2007 ohne Gegen-
stimme das „Zweite Gesetz zum 
Abbau bürokratischer Hemm-
nisse insbesondere in der mit-
telständischen Wirtschaft“. Für 
Arbeitgeber eine erfreuliche 
Nachricht, denn das Meldever-
fahren wird dadurch unbürokra-
tischer und schneller.

Vereinfacht wird beispielswei-
se das Verfahren zur Ausstellung 
der Verdienstbescheinigungen 
für die letzten drei Monate vor 

Rentenbeginn nach § 194 SGB 
VI. Die notwendigen Daten wer-
den künftig im Rahmen des 
bestehenden Meldeverfahrens 
übermittelt. Damit wird die bis-
lang bestehende Verpflichtung, 
noch nicht gezahlte beitrags-
pflichtige Einnahmen im Voraus 
zu bescheinigen, hinfällig.

Ab 1. Januar 2008 haben 
Arbeitgeber die Pflicht, auf Ver-
langen des Rentenantragstellers 
eine gesonderte Meldung über 
die beitragspflichtigen Einnah-
men frühestens drei Monate vor 
Rentenbeginn zu erstatten. Die 
Meldung muss innerhalb eines 
Monats nach dem Verlangen des 
Rentenantragstellers erstattet 
werden (§ 38 Abs. 3 DEÜV).

Die gesonderte Meldung muss 
vom Arbeitgeber gemäß § 12 
Abs. 5 Satz 1 DEÜV mit der näch-

sten Lohn- oder Gehaltsabrech-
nung abgegeben werden. Für 
die gesonderte Meldung ist der 
neue Abgabegrund 57 (Voraus-
bescheinigung nach § 194 Abs. 
1 SGB VI) vorgesehen.

Die Vorausberechnung der 
beitragspflichtigen Einnahmen 
zwischen Rentenantragstellung 
für eine Altersrente und Beschäf-
tigungsende erfolgt künftig 
durch den Rentenversicherungs-
träger. Es entfällt das Ausstel-
len von manuellen Bescheini-
gungen. Durch die Umstellung 
auf das neue Verfahren wird aber 
eine Anpassung der Lohn- und 
Gehaltsabrechnungsprogramme 
unumgänglich. Die AOK-Fir-
menkundenberater informieren 
Sie gerne zum Meldeverfahren.

 0180 2 65 1111*

Was ändert sich im Meldeverfahren ab 2008?

Vorausbescheinigung entfällt – 
Sondermeldung kommt

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein spannendes Jahr neigt sich 
dem Ende. Die Karten wurden ge
mischt und heraus kam eine neue 
Gesundheitsreform, die die Gesetz- 
liche Krankenversicherung (GKV) 
modernisieren und auf eine gute 
finanzielle Basis bringen soll. Als 
eine der ersten Krankenkassen be-
gann die AOK Brandenburg mit 
der Umsetzung und bietet jetzt 
noch individuellere Tarife und 
Serviceleistungen für Partner und 
Kunden an.

Im April trat das GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) 
in Kraft. Es organisiert vor allem 
das Finanzierungssystem der Ge-
setzlichen Krankenversicherung 
neu, brachte aber auch – beispiels-
weise durch die Wahltarife - mehr 
Wettbewerb in die GKV. Diesem 
Wettbewerb stellt sich die AOK 
gerne: Gesetzliche Möglichkeiten 
nutzen wir, um unseren Kunden 
eine noch bessere medizinische 
Versorgung und Service auf ho-
hem Niveau anbieten zu können. 

Auch das neue Jahr beginnen 
wir mit einer positiven Nachricht. 
Wir sind weiterhin ein verläss-
licher Partner der Brandenburger 
Wirtschaft: nicht nur der Beitrags-
satz bleibt stabil, auch die Umlage 
U2 für Mutterschaftsaufwendun-
gen setzen wir weiterhin aus. Im 
Sinne unserer Kunden erweitern 
wir auch 2008 konsequent unsere 
Angebote und Serviceleistungen.

Wir freuen uns auf die Heraus-
forderung des neuen Jahres und 
wünschen Ihnen und Ihrer Fami-
lie besinnliche Festtage und einen 
guten Start ins neue Jahr.

BGM bei domino-world: Per Video werden Transfersituationen 
aufgezeichnet und dann ausgewertet.                                                   FOTO: Joachim Liebe
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Ihr

Frank Michalak  

Vorstandsvorsitzender  

der AOK Brandenburg


